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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

12, Oktöber 1~76 Nr. 5763

Die~ersucht um Genehmigung des

Zonenplanes, der Sbr~ssen— und Baulinienpläne ~‘iTord~, ~~Jestu

L~nd HOsttl, des Schutzzonenplanes Wasserfassung tTSagiquefle~ so

wie des Bau— und Zonenregleinentes und des Schutzzonenreglementes

Wasserfassung ~Sagiquelle~. Die Pläne un~I Reglemente lagen in

der Ze±t vom 20, Oktober bis 20, Ifovember 1973 öffentlich~ auf,

Während der Auflagefris~ gingen 39 Einsprachen ein, die durch

den Gemeinderat erledigt werden konnten, jedoch eine zweite

Planauflage bed3~.ngten, Gegen die öffentliqhe Plana~flage vom

23. Juni bis 23, Juli 1975 wurden 6 Einsprachen erhoben, Vier

Beschwerden konnte der Gemeinderat erledigen, zwei lehnte die

Gemeindeversammlung vom 24, September 1975 ab, welche im

übrigen die. .Ortsplanung genehmigte, Die von der Gemeindever—

sammlung abgewiesenen Beschwerdeführer, Herr F, Ramser—Jenal,

Grenchen und Frau Elisabetb..Tanner-~Ramser, Düren a/A,,~.beide

vertreten durch Herrn Dr. J, Ackermann, Fürsprech und Notar,

.SoIGtht~rn, erhob~n hierauf Beschw~rde beim Regie~‘iingsx‘at.

ierun ~srat stellt fes~b und zieht iii Er~~

1, Die Beschwerde richtet sich gegen die in~i Strassen— und

Baulinienplan ~West‘~ enthaltene Lii~ienführung der Strasse

nördlich d~s Grundstückes GB Nr, 264 (Ei—Chüpf West),

Die Be~chwerdefUhrer machen geltend, die Verbreiterung

dieser Strasse erfolge nur auf ihrer Grundstückseite, Da

durch ~rU.rden sie übermässig betroffen, Sie verlangen die

Verschiebung der Stra~e nach ~\Torden, so dass beide ~n—

st~sser der St~asse durch die Verbreiterung gleichmässig

belastet werden,
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Die Gemeinde weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass

die Strasse aufgrund einer Einsprache nach Süden verschoben

worden sei, um einen normalen Abstand zur Liegenschaft Alle—

mann zu gewährleisten0 Sie beantragt Abweistuag der Beschwerde0

Von den Beschwerdebetroffenen hat sicheinzig Herr Allemann

vernehmen lassen0 Er verlangt ebenfalls die Abweisung der

Besc~iwerde, weil sonst die Strasse zu nahe an sein ~äoimhaus

zu liegen komme,

2. D~ Beschwerde ist rechtzeitig eingereicht worden. Sie ist

an das Bau—Departement gerichtet. Die Kompetenz für die Be

urteilung von Planbeschwerden liegt jedoch nach § 13 Bau—

gesetz in Verbindung mit § 52 Abs. 2 lit.~d GOG beim Re—

gie~‘ungsrat. Die Beschwerde ist deshalb gemäss § 6 Ver—

waltungsrechtspflegegesetz durch den Regierungsrat zu be

handeln,

Als Grundeigentümer werden dia-Beschwerdeführer durch die

aii.gefochtene Strasse ~betroffen, Sie sind folglich zur Be

schwerde legitimiert,

3. Das Gebiet der llEi_Chüpfen/Eichacker~1 wird heute.dui~cheine

3,5 in breite Flurstrasse erschlossen, Nach dem öffentlich
aufgelegten~ und von cer~ Geraeindeversamm1uiag~ b~s ch1ösö±~h

Strassen— und Baulinienplan ~West~ soll diese Flurstrasse

im östlichen Bereich als Quartierstrasse planlich sicherge

stellt werden. Sie weist eine Fahrbahnhre~te von 5,5 in, ein

nördliches Trottoir von 2 in und beidseitige Daulinien von je

6 in auf, Im östlichen Bereich kommt das zukünftige, Trottoir

~eilweise in. die heutige Fahrbahn,~ teilwejse, in das nördlich

angrenzende Grundstuck zu liegen na wes~lichen Teil werden

das Trobboir ganz in die neutige Fahrbahn und diese ent

sprechend nach Sudon verscnobon. Somit mussen die Beschwerde—

ft~hrex~ im Bereich gegenüber der Liegenschaft Allemann 4 in

Land f~ir die Strassenverbreiterung abtreten, dieser jedoch

überhaupt nichts.
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Wie derRegierungsrat schon n~ehrmals festgestellt hat, sind

die Gemeinden in Planungsfragen weitgehend autonom, Der Re—

gierungsrat überprüft die Planungen lediglich auf Willkür,

Ermessenüberschreitung und ~qualifizierte Unangemessenheit‘~.

Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob vom Standpunkt einer

geordneten und zweckmässigen Planung aus die von der Gemeinde

beschlossene Strassenführung im Bereich des Grundstückes der

Beschwerdeführer eine qualifizierte Unangemessenheit darstellt.

Um einen u~inimalen Abstand zum ~ von Herrn Allemann

beibehalten zu können, hat die Gemeinde in diesem Bereich

die ganze Strassenverbreiterua~g zu Lasten de~ Beschwerdeftihrer

vorgesehen, Die einseitige Verbreiterung und Verschiebung der

Strasse führt zu einer leichten Kurve und dazu, dass die Achse

der neuen Quartierstrasse nicht mehr mit jener der westlich

fortgeführten Flurstrasse übereinstimmt, Die Anschluss—

stellen zwischen der Quartierstrasse und der Flurstrasse sind

verschoben, Der südliche Strassenrand der Quartierstrasse

endet ca. ~‚5 m südlich vom Rand der Plurstrasse; der

nördliche Strassenrand der Quartierstrasse endet auf der

Höhe der Strassenmitte der Flurstrasse. Diese Lösung ist

unzweckmässig ua~id m~cht es unumgänglich, die re—

gierungsrätliche Genehmigung zu verweigern. Die Gemeinde hat

die Linienführung der Quartierstrasse zu überarbeiten und

eine Lösung zu wählen, bei welcher die .Anschlussstellen

zwischen Flurstrasse und Quartierstrasse miteinander über

einstimmen. Dabei kann sehr wohl vom Grundsatz, dass die

Anstösser bei einer Strassenplanung gleichmässig zt~. belasten..

sind, abge~ri~he~. werden, wenn wichtige Gründe dafür sprechen.

Nach der bundesgerichtlichen Pi~axis (BGE 95 1 550; 99 la 715)

kommt näiilich dem Gleichheitsprinzip bei Planungsmassnahmen

nur eine abgeschwächte Bedeutung zu, Im vorliegenden Fall

dürfte sich eine Verbreiterung der Strasse, welche die

Grundstücke der beiden Anstösser ungleich belastet, im

Interesse eines, genügenden Strassenabstandes der Li~genschaft
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Allemann rechtfertigen, da durch eine solche Lösung das Grund—

stUck. der Be~chwerdefUhrer in seinen Ueberbauungsmöglichkeiten

nicht wesentlich eingeschränkt wird,

Da der Regierungsrat keine Abändemungen des Strassen— und

Baulinienplanes vor~ sich aus vornehmen kann, ist die Gemeinde

zu verhalten, die LinienfUhrung dieser Strasse zu Uber—

arbeiten und nochmals öffeitlich aufzulegen. Soweit die Dc—

schwerdefUhrer die Nichtgenebmigung dieses Str~assen~bschnittes

vex~langen, wird die Beschwerde gutgeheissen. Bevor ein rechts

kräftiger Strassen— und Baulinienplan fUr die umstrittene

Quartier~trasse besteht, darf.- in. deren Einzugsgebiet keine

Baubewilligung erteilt werden ~ -

II,

Im .Vorprüfungsverfahren hat der kantonale Planungsausschuss die

Gemeinde darauf hingei~‘.riesen, dass er die Einzonung von vier

Gebieten als unzwcckmässig erachte. Er empfahl--der Gemeinde,

diese Gebiete nicht in die Bauzone aufzunehmen, Im neu aufge

legten Zonenplan hat die Gemeinde ‚jedoch die beiden Gebiete

~MUhle~ und ägisch~rt‘ ~~weiterhin -der J3auzone zug~i-.ri.esen, Es

fragt sich, ob diese Einzonungen genehmigt werden können,

A)

1, Beim Gebiet “IiUhle~ handelt es sich um die Hofstatt des an der

Peripherie von Schnottv~il gelegenen Ijkhlehofes, eines Bauern

hofes von ca. l~ ha Grösse. Nachdem von-derGemeinde ge—

nehrnigten Zonenplan sq~l die Hofstatt,... h. das Areal, auf

dem sich, das Oekonoi~,io— und Wohngebäude, das Stöckli und der

Obstgarten befinden, der Wohnzone 2—geschossig.zugeteilt--

werden, Das Bauernhaus und das Stöckli gelten.als schutz—

wärdige Gebäude. .- ‚ - . .

Der kantonalo Planungsausschuss iiacht golcend, die Einzonung

dieses Gebietes sei unzweckmässi~, weii damit das Baugebiet



entlang der Kantonsstrasse nach Diessbach noch weiter ausge

dehnt: und dort das Landschaftsbild empfindlich beein

trächtigt werde, im übrigen sei das Areal bereits weit

gehend mit s chutzwürdigen landwirtschaftlichen Gebäuden~

überbaut, die zu einem existenzfähigen Betrieb gehörten.

Im Namen der Grundeigentümerin, der Erbengemeinso~aft R.

Schluep, äussert sich ihr Vertreter, Herr ~r, H,W. Schluep

in seiner schriftlichen Vernehmlassung gegen die Begründung

und den Antrag des Planungsausschusses. Er macht im

wesentliciaen geltend, der vorliegende Zonenplan stelle

das Ergebnis eines Kompromisses mit der Gemeinde dar, Seine

Fordei~ung betreffend Einzonung sei ursprünglich viel weiter

gegangen. Seine Mutter und er hätten einige hunderttausend

Fi~anken in die Mühle investiert, ohne bis heute einen Nutzen

daraus gezogen zu haben, Sie beabsichtigten das Stöckli

als Ferienwohnung zu benützen, Da aber •ihr Pächter den Hof

an den Sohn abtreten möchte, jedoch den Hof nicht verlassen

wolle, seien sie gezwungen, den nötigen Wohnraum ausserhalb

des landwirtschaftlichen Gebäudes zu schaffen, Ohne die Ein—

zonung besässen sie keine Möglichkeit, die geplanten

Aenderungen vorzunehmen. Im übrigen verwunders es, dass der

k~ntbn ein paar Tausend Quadratmeter Bauland absprechen wolle,

nachdem in der Gemeinde eine grössere Anzahl Landwirte ihr

bereits eingezontes Gebiet wieder ausgezont hätten,

Anlässlich des Augenscheines vom 12. Juli 1976 brachte Herr

Dr. Schluep noch vor, dass er nicht gedenke, die Mühle

abbrechen zu lassen ünd dieses Areal zu überbauen. Für eine

Ueberbauung komme nur der Obstgarten in Frage, der für die

Landwirtschaft keine Rolle spiele. Er habe 3 Söhne, für welche

er die Möglichkeit offtn lassen wolle, westlich derMühle

bauen zu können,

Die Gemeinde hat in ihrer schriftlichen Vernehmlassung‘ und

am Augenschein darauf hingewiesen, dass der Zonenplan das
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Ergebnis eines Kompromisses darstelle, Die Einzonung der

Mühle dräi~ge sich gerade zur Erhaltung des landwirt

schaftlichen Betriebes auf, weil eine Sanierung des Hofes

nur durch den Bau eines neuen Pächterwohnhauses möglich sei,

Dies habe aber zur Folge, dass das alte Gebäude zu anderen

Zwecken umgebaut werden müsste, was nur hei einer Einzonung

mög]Jbh sei,

2. Im Gebiet ~tDägischer—SUd~ soll ein Dreieci in der Grösse

von ca.~ 30 Aren in die Wohnzone .l.~-—geschossig eingezont

werden, Es umfasst das Grundstück GB Nr. 220, -a~if dem heute

an der nordwestliche~ Ecke ~das Wohngebäude Nr.. 249 und an

• der südlichen Ecke ein kleiner Schopf mit Schweinestall

stehen, Für eine Nichtgenehmigung dieser Einz.onung hat sich

der Planungsausschuss.. im wesentlichen aus landschaftlichen

Gründen ausgesprochen, Im übrigen genüge die vorgesehene

Strassenei-schliessung nicht,

Der Grundeigentümer, Herr rIart.~, macht in seiner schriftlichen

•Vernehmlassung im wesentlichen geltend, das Grundstück sei

praktisch erschlossen und landwirtschaftlich nur schlecht

nutzbar, Auf dem Grundstück befänden sich bereits zwei Ge

bäude, Eine. allfällige Nichteinzonung stelle einen Akt der

Willkür dar, Die gleichen Argumente brachte Herr Marti auch

beim Augenschein vom 12, juli 1976 vor, .. .

Die Gemeinde ist der Meinung, die Ein,zonung rechtfertige

sich, weil es sich um landwirtschaftlich wertloses Land

handle, Im übrigen hoffe sie, durch.die Einzonung ein Aus—

dehnen des immissionsreichen industriellen Landwirtschafts—

• .. . ..1~,etriebes in Richtung ~Dägischer~ zu verhindern,. Durch eine
Nichtgenehmigung dieser beiden Gebiete vrärde die Gemeinde—

autonomie verletzt, •
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Bei der Frage, ob ein Grundstück eingezont werden soll oder

nicht, gilt es, das öffentliche Interesse an einei~ ge

ordneten, sinnvollen und angemessenen Planung und das von

der Sache her anders geartete private Interesse der Grund—

eigentümer gegeneinander abzuwägen.

1, Gegen eine Einzonung des Mühlehofes sprechen das öffeiitliche

Interesse an der Erhaltung des Landschaftshildes aber auch

Gesichtspunkte einer vertretbaren Ortsplanung, Heüte ist das

Gebiet unmittelbar westlich der ~:[ühle der Juraschutzzone zuge

teilt und auch im Plan zum Bundesbeschluss über dringliche

Massnahmen auf dem Gebiete der PLaumplanung (B~) als Land—~

schaft von besonderer Schönheit und Eigenart ausgeschieden.

Das Landschaftsbild wird dort wesentlich durch die Mühle mit

ihrem Obstgarten geprägt, Der Mühlehöf bildet mit s~inem

majestätisch anmutenden, typisch bucheggbergischen Bauernhaus

einen harmonischen Abschluss des Dorfbildes gegen Diessbach,

Bei einer 2—geschossigen Ueberbauung des Areals. gemäss dem

aufgelegten Zonenplan vrLirdc die Landschaft wesentlich be

einträchtigt, indem das Baugebiet fingerartig entlang der

Kantonsstrasse in die freie Landschaft vordringen wLirde jede

harmonische Einheit mit dem alten Dorfteil wLirde zerstört,

Es besteht ein öffentliches Interesse, das heutige~~~Land—

schaftsbild zu erhalten und die Hofstatt der. Mühle nicht in

das Baugebiet aufzunehmen,

Das von Herrn Dr. Schluep vorgebrachte Argument, dass er

nach den grossen Investitionen indei~ Vergangenheit nun

einen Nutzen aus dieser Liegenschaft ziehen wolle trifft

nicht das Wesentliche und kann nicht gehört. werden, Auch

der Hinweis, dass er 5 Söhne habe, denen er die Möglichkeit

offenlassen wolle, westlich der Mühle zu bauen ist nicht

massgebend. Solchen Argumenten, welche durchaus begreiflich

und persönlich von Bedeutung sind, steht das öffentliche



—8—

Interesse einer geordneten Raumplanung entgegen. Ihre Be

rücksichtigung würde in der I~onsequenz das Ende jeder durch—

dachten und sinnvollen Planung bedeuten, Die vorgebrachten,

an sidh verständlichen, persönlichen Gründe genügen nicht,

um eine Ein~onung zu rechtfertigen, da gewichtige öffentliche

Interessen entgegenstehen.

Es wird auch vorgebracht, eine Einzonung sei erforderlich für

den Neubau einer Pächterwohnung. Das trifft nicht zu, denn

grundsätzlich kann auch ohne eine Einzonung die besteh~nde

Wohnung vergrössert oder auch eine neue errichtet werden, wenn

die vorhandenen Räumlichkeitön nicht ausreichen. Land

wirtschaftliche Bauten mit den dazugehörenden Wohnbauten

kann nämlich der Regierungsratnach der geltenden Gesetzgebung

ausserhalb ~er Bauzone mit einer Ausnahmebewilligung (vgl.

Art, 20 GschG, Art. 4 B~) gestatten.

2, Das Gebiet ~Dägischer—Süd~ ist nach dem Plan der provi—

sor±schen Schutzgebiete gemäss BFff~ ebenfalls als Gebiet von

besonderer Schönheit und Eigenart ausgeschieden. Es liegt sehr

exponiert auf einer Anhöhe. Eine Ueberbauung würde das Land—

schaftsbild‘~iese.ntlich beeinträchtigen, inaem hier als An—

hängsel an das Baugebiet ~ägisc.her Nord~ mit einer Ueber—

i3~uuiag fingerartig in.. eine noch weitgehend intakte Landschaft

‘hineingegriffen würde, Das Gebiet ~Dägischer—Süd~ liegt

exponier~ter als das iaördlich angrenzende, weil es die Hang—

krete bildet, Hier überwiegt das öffentliche Interesse an der

Freihaltung der Landschaft das private Interesse an einer

Einzonuaig. (Vgl. Jurasdhutzverordnung ~om 20,2,1962).

Gegdn eine Eihzonung spricht auch die vorgesehene ung~enügende

Verkehrserschliesstuig. Heute verläuft westlich des Grund—

stUck~s eine 4 m breite und nördlich eine 3 in breite Flur—

strasse. Aus topographischen Gründen lässt sich daS Grund

stück nur~ durci-i eine StichstrasSe von der nördlichen Strasse

her drschlie~sei~, Diese ist im aufgelegten Strassen— und
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Baulinienplan mit einer Breite von 3 m ausgeschieden, Eine

solche Erschliessung ist vom Standpunkt der Planung aus be

trachtet eindeutig unzweckmässig und genügt für die Er

schliessung von GB Nr, 220 nicht.

Das Argument, es handle sich beim Gebiet Dägischer—Südt‘

um landwirtschaftlich wertloses Land, trifft nur teilweise

zu und ist auch nicht stichhaltig0 Wie beim Augenschein

festgestellt werden konnte, wird dort teilweise sogar Ge

treide . Landviirtschaftlich wertlos erscheint nur

die Böschung. Doch können solche Gründe für eine Einzonung

nicht den Ausschlag geben, wenn das öffentliche Interesse

an der Freihaltung der Landschaft vor Ueberbauungen über—

wiegt,•wie dies hier der Fall ist,

Der I~inweis, das Grundstück sei praktisch erschlossen, ist,

wie bereits dargelegt, unzutreffend, denn die vorgesehene

Strassenerschliessung genügt nicht,

Somit müssen die beiden Gebiete ~tMühle~! und ~Dägischer—Süd~

von der Genehmigung ausgenommen werden, Die Gemeinde sieht

darin eine Verletzung der Gemeindeautonomie. Hierzu sei auf

den grundsätzlichen Entscheid des Regierungsrates Nr. 3650

vom 19. Juni 1973., veröffentlicht in der Sammlung 1973,

Nr, 27, verwiesen, Gerade die unsachlich ausgeschiedenen und

teilweise auch übergrossen Bauzonen im Kanton Solothurn haben

ei~ie Praxisänderung nötig gemacht0 Diese erfolgte gestützt

auf ein Gutachten des bekannten Staatsrechtslehrers Prof.

Dr. Saladin, Bern, und im Sinne der neueren Dundesgerichts—

praxis, Die Einzonung der beiden erwähnten Gebiete w[irde

eine ~qualifiziert unangemess~ne~‘ Planung darstellen, Folglich

liegt in der Verweigerung der Genehmigung keine Verletzung

der Gemeindeautonomie,
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III,

Die übrigen zur Genehmigung vorgelegten Pläne sowie die Regle—

mente geben zu keinen Beanstandungen Anlass, Sie entsprechen

den heutigen Planungsvorstellungen und ordnen die Ortsplanung

zweckmässig und sinnvoll,

Im Sinne der Erwägungen wird

beschlossen:

1Q Die Ortsplanung der Einwohnergemeinde Schnottwil, umfassend

den Zonenplän, die Strassen— und Bauli~i~npläne ~tNordt~,

~West~ und 110st~‘, den Schutzzonenplan Was serfassung 11.Sagi—

quellen sowie das Bau— und Zonenreglement und das Schubz—

z~nenreglement Wasserfassung ~Sagiquelle ~‚ wird genehmigt

mit Ausnahme der Gebiete ~Mühle~ (GB Nr. 75) u±lcl t~Dägi~cher—

Süd~ (GB Nr. 220). des Zonenplanes sowie dei~ nördlich des Grund

stückes von GB Nr. 1955 geplanten Quartierstrasse des Strassen—

und Baulinienplanes ~West“,

2. Die Beschwerde von Herrn F, Ramser—Jenal, Greiichen und Frau

E,. Tanner—Ramsor, Büren a/A,, beide vertreten durch Herrn

Dr. J. Ackermann, Solothurn, gegen den Stra~sen— und Baulinien—

plan Jest~ wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.. Der von

Herrn F, Ramser geleistete Kostenvorschuss von Fr,l50,—— wird

zurückerstattet.

~‚ Die Einwohnergenieinde Schmottwil wird. verhalt~n, entsprechend

früheren Zus ichmrungen, das generelle Kanalisationsproj ekt
. . auszuarbeiten~und den Hant, Amt für Wasserwirtschaft bis

spätestens 30. Sep~ember 1977 zt~r Vorprüfung und Gen~hmigung

einzureichen, .

4. Die Einwohnergemeinde Schnottwil hat dem Kant, Amt für Raum—

planung bis spätestens 31. Oktober 1976 noch je 5 Exemplare

der mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde versehenen Pläne,
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wovon je 1 Exemplar auf Lein~iand aufgezogen, einzur?ichen,

5~ Der EI4R—Plan ist dem vorliegenden Zonenplan anzupassen.

Genehigungsg~hU1ar~ Fr~ 5OO~—

Publikationskosbon Fr.lß— (Staatskanzlei IJr. l2ll)RE

Fr. 518,——

Der Staatsschreiber:

o~

~
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Bau-~.Departement (2) Wy

Jur, Sekretär Bau—Departement (5)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für ~:rasser~rirtschaft (2)

Amt für Raumplanung (7), ~itJ~ibentuad~eii,P~änen

Amtschreiberei Bucheggberg, 4500 Solothurn, mit 1 ren, Plan
• ~ts~~ter

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,~

Kant, Finanzverwaltung (2), mit Anst

Sekretariat der Katasterschatzung (2), mit 1 r~en, Plan
• .• ~

Herrn Dr, J, Ackermann, Fürsprech ± Notar, Bielstr, 8,
4500 Solothurn /EINSCHREIBEN (2)

Herrn Dr, H,W, Schluep, Sennhüttenstr, 12, 8810 Horgen
EINSCHREIBEN

Herrn R, Allemann, Ey—Chupfen 154, 5253 Schnottwil /EINSCHREIBEN

Herrn Rudolf ilarti, Maurer, 4571 Biezwil /EIHSCHREIDEN

Ammannamt der EG, 5253 Schnottwil (3) /EINSCI1REIBEN

Amtsblatt Publikation:

Die Ortsplanung der Einwohnergemeinde Schnottuil, umfassend den

Zonenplan, die Strassen— und Baulinienpläne, den Schutz—

zonenplan TTasserfassung ~Sagiquelle~ sowie das Bau— und Zonen—

reglement und das Schutzzonenreglement Wasserfassung “Sagiquelle~1

wird teilweise genehmigt,


